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BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 24/0107 

132 - Fachbereich Personal Datum: 01.03.2024 

Bearb.:  Hoff, Antje Tel.:-373  öffentlich 

Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Stadtvertretung 26.03.2024 Entscheidung 
 
 

Wahl einer hauptamtlichen Stadträtin / eines hauptamtlichen Stadtrates (w/m/d) für 
das Dezernat II 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtvertretung wählt gemäß § 67 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) 
 
  Frau/Herrn 
 
für die Wahlzeit von sechs Jahren beginnend zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur hauptamt-
lichen Stadträtin / zum hauptamtlichen Stadtrat. 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Stelle der hauptamtlichen Stadträtin / des hauptamtlichen Stadtrates für das Dezernat II 
ist seit dem 10.01.2024 vakant und ist neu zu besetzen.  
 
Nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung haben sich 6 Bewerber*innen der Stadtvertretung 
in nicht-öffentlicher Sitzung am 28.+29.02.2024 vorgestellt. Die Stadtvertretung wählt auf 
Vorschlag einer Fraktion, einzelnen Mitgliedern der Stadtvertretung oder der Oberbürger-
meisterin. gemäß § 67 Abs. 1 GO die Stadträtinnen und Stadträte. 
 
Die Wahl erfolgt gemäß § 67 Abs. 1 i.V.m. § 40 Abs. 3 GO im Meiststimmenverfahren. Ge-
wählt ist, wer die meisten Stimmen erhält, ohne Rücksicht darauf, welchen Anteil die erreich-
te Stimmenzahl an der Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen hat. Steht nur ein einzige/r 
Bewerber*in zur Wahl, so ist diese Person gewählt, wenn nur eine Ja-Stimme auf sie entfällt; 
auf etwaige Nein-Stimmen oder Enthaltungen kommt es nicht an. 
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